
Scheidungsformular
Damit wir Ihren Scheidungsantrag schnell bearbeiten können, füllen Sie das Formular bitte vollständig aus und schicken Sie es 
per Fax an 0 23 73 - 9 19 40 24 oder per Post an: Scheidungsportal24, Märkische Str. 1, 58706 Menden.

hotline 
02373 - 9194 020 

Schritt 1: Persönliche Angaben

ihre Kontaktdaten

Vorname: Nachname:

Telefonnummer: E-Mail-Adresse:

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort:

Geburtsdatum / -ort: Staatsangehörigkeit:

ehepartner

Vorname: Nachname:

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort:

Geburtsdatum / -ort: Staatsangehörigkeit:

Schritt 2: Angaben zur Scheidung

ihre heiratsdaten

Datum der Eheschließung: Ort der Heirat:

Heiratsregisternummer (falls zur Hand):

trennungsdatum

Es gilt auch als Trennung, wenn Sie innerhalb der gemeinsamen Ehewohnung getrennt leben.

Wir leben getrennt seit dem: (mind. 10 Monate)

letzte gemeinsame Wohnanschrift

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort:

Wer ist dort ausgezogen?            Ehefrau            Ehemann            Keiner

Wer möchte den Scheidungsantrag stellen?            Ehefrau            Ehemann

Stimmt der andere ehegatte der Scheidung zu?            Ja            Nein

Sind gemeinsame Kinder vorhanden?            Ja            Nein

Wenn ja, tragen Sie bitte hier die Namen und Geburtsdaten Ihrer Kinder ein:

Bei wem leben die Kinder?



läuft zwischen den ehepartnern zur Zeit ein Gerichtsverfahren?            Ja            Nein

Wenn ja, bei welchem Gericht?

Gibt es einen ehevertrag oder eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung?            Ja            Nein

Schritt 3: Angaben zu den Kosten

Verdienst

Das Gericht muss wissen, wie viel Sie und Ihr Ehepartner durchschnittlich im Monat verdienen, um den Verfahrenswert 
errechnen zu können. Relevant ist das Nettoeinkommen, also das Einkommen nach Abzügen. Arbeitslosengeld oder Sozialleis-
tungen zählen als Nettoeinkommen. Kindergeld gehört nicht dazu.

€ Nettoverdienst Antragsgegner/in: €Nettoverdienst Antragsteller/in: 

Sollen wir für Sie Verfahrenskostenhilfe beantragen?            Ja            Nein

Wenn Sie ein sehr niedriges Nettoeinkommen haben oder Sozialhilfe empfangen, können wir für Sie Verfahrenskostenhilfe be-
antragen. Wenn das Gericht Ihnen dann ratenfreie Verfahrenskostenhilfe bewilligt, ist die Scheidung für Sie völlig kostenfrei.

Möchten Sie die Anwaltskosten in zinslosen monatlichen raten zahlen?            Nein            50 €            100 €     Betrag: €

eine kleine Bitte in eigener Sache: Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Suchmaschine Facebook Radio-Werbung TV-Werbung Werbeanzeige Empfehlung

Sonstige:

Hinweis: Bitte fügen Sie diesem Formular Ihre Heiratsurkunde und ggf. Ihren Ehevertrag bei. Vielen Dank!

VollMAcht
Hiermit erteile ich Steinhauer & Günther Rechtsanwälte Partnerschaft, Märkische Straße 1, 58706 Menden, Vollmacht zur 
Vertretung meiner rechtlichen Interessen in meiner Familienrechtsangelegenheit gemäß §§ 78, 81 ff. ZPO, §§ 11, 114 
FamFG.

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

1. Vertretung in Familiensachen gemäß § 78 ZPO vor dem Familiengericht sowie Abschluss von Vereinbarungen über
Scheidungsfolgesachen und Stellung von Anträgen auf Scheidung der Ehe sowie Scheidungsfolgesachen, sonstige
Nebenverfahren und zwar im Verbund und außerhalb des Verbundes.

2. Antragstellung auf Auskunftserteilung über Leistungen, Anwartschaften und Aussichten einer Versorgung im Rahmen
des Versorgungsausgleichs für die Beteiligten.

3. Beendigung des Verfahrens durch Vergleich, Anerkenntnis oder Verzicht, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln
sowie Verzicht auf solche.

4. Entgegennahme von Zustellungen, sonstigen Mitteilungen, Urkunden, Sicherheiten, Geld und Wertsachen, Entschädigun-
gen und vom Gegner, der Justizkasse oder von anderen Stellen zu erstattende Kosten oder Auslagen.

5. Ggfs. Bestellung eines Unterbevollmächtigten zur Vertretung in der mündlichen Verhandlung.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Höhe der zu erhebenden Gebühren nach dem Verfahrenswert richtet, 
den das Gericht bestimmt. Die Anwaltsvergütung ist abhängig von der Höhe dieses Verfahrenswertes. Die Abrechnung erfolgt 
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

Datenschutz Hinweis: Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt, nur für Ihr Scheidungsverfahren verwandt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Zudem unterliegen Rechtsanwälte der Schweigepflicht.

Ort, Datum Unterschrift




